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Von Wolfgang Wehowsky

Die Erbringung außergerichtlicher 
Rechtsdienstleistungen wird seit 
1.7.2008 durch das Rechtsdienst-
leistungsgesetz (RDG) geregelt. Als 
Rechtsdienstleistung gilt dabei „jede 
Tätigkeit in konkreten fremden Ange-
legenheiten, sobald sie eine rechtliche 
Prüfung des Einzelfalles erfordert“. 

Erklärtes Ziel des RDG ist es, mit 
einer zeitgemäßen gesetzlichen Neure-
gelung sowohl dem Schutz des Recht-
suchenden zu dienen, als auch bürger-
schaftliches Engagement im Bereich 
der Rechtsberatung durch eine Libera-
lisierung derselben zu stärken (aus „Ak-
tueller Begriff“ Deutscher Bundestag, 
Wissenschaftliche Dienste). Das RDG 
löst sich terminologisch deutlich vom 
früheren Rechtsberatungsgesetz, indem 
es anstelle der überkommenen Begrif-
fe der Geschäftsmäßigkeit, Rechtsbe-
ratung und Rechtsbesorgung den zen-
tralen Begriff der – entgeltlichen oder 
unentgeltlichen – Rechtsdienstleistung 
einführt.

Inkassodienstleistungen, Renten-
beratung und Rechtsdienstleistungen 
mit besonderem Schwerpunkt im aus-
ländischen Recht dürfen nur Personen 
erbringen, die ihre Sachkunde nachge-
wiesen haben.

Spezielle Rentenberatung setzt so-
wohl theoretische als auch praktische 
Sachkunde voraus. Beide Testate sind 
erforderlich, um den Anforderungen für 
eine gerichtliche Registrierung zu ent-
sprechen. 

Die theoretische Sachkunde wird 
in der Regel durch ein Zeugnis über 
einen erfolgreich abgeschlossenen 
Sachkundelehrgang nachgewiesen. Als 
weiterer Nachweis der theoretischen 
Sachkunde gelten auch andere Zeug-
nisse, insbesondere das Abschlusszeug-
nis einer deutschen Hochschule oder 
Fachhochschule über einen mindestens 
dreijährigen Studiengang, mit dem die 

erforderlichen Rechtskenntnisse im So-
zialversicherungsrecht und speziell im 
Rentenversicherungsrecht vermittelt 
wurden.

Der außerhalb einer Hoch- bzw. 
Fachhochschule angebotene Sachkun-
delehrgang für den Bereich der Ren-
tenberatung muss mindestens 150 Zeit-
stunden betragen. Dabei ist der durch 
die Rechtsdienstleistungsverordnung 
festgelegte Lehrstoff einzuhalten.

Sachkundelehrgänge mit qualifizier-
ten Lehrkräften werden zurzeit nur an 
zwei Standorten angeboten, interessan-
terweise mit deutlich unterschiedlichen 
regionalen Bezügen und gleichermaßen 
differenzierten inhaltlichen Organisati-
onskonzepten. 

Während an der Fachhochschule
für Verwaltung und Dienstleistung 
(FHVD) in Reinfeld (Schleswig-Hol-
stein) die Sachkunde in mehreren 
Präsenzteilen über einen Zeitraum 
von mehr als einem halben Jahr mo-
dular erworben werden kann, bietet 
die Renten-Fachschule der ASB-Bil-
dungsgruppe Heidelberg e.V. im ASB-
Management-Zentrum-Heidelberg 
(Baden-Württemberg) drei kompakte 
Lehrgangswochen zur Vermittlung der 
theoretischen Sachkunde an. Dadurch 
kann die Studienzeit auf drei Monate 
verkürzt werden.

Zwischenzeitlich wurde beim ASB-
Management-Zentrum der vierte Lehr-
gang erfolgreich abgeschlossen, weitere 
Seminarangebote sind in Vorbereitung. 

Erfahrungen aus den letzten beiden 
Jahren haben gezeigt, dass es aus vieler-
lei Gründen ein wachsendes Interesse 
an der Tätigkeit als Rentenberater gibt. 
Einerseits gehört dazu die berufliche 
Neuorientierung – z. B. für durch Fu-
sionen freigesetzte ehemalige Mitarbei-
ter/innen von gesetzlichen Kranken-
kassen – und andererseits ergänzen Ver-
sicherungsberater ihre Kompetenz in 

Angelegenheiten aus dem privaten Ver-
sicherungssektor durch Fachwissen im 
Rentenversicherungsrecht. Das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württem-
berg unterstützt das Start-up zum Ren-
tenberater (bei Vorliegen der jeweiligen 
Voraussetzungen) mit Mitteln aus dem 
Europäischen Sozialfonds.

Nach der Prüfungsordnung der 
ASB-Renten-Fachschule Heidelberg, 
die wiederum auf § 4 Abs. 2 Rechts-
dienstleistungsverordnung in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 2 des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes basiert, sind von den 
Teilnehmern als Leistungsnachweise 
zwei schriftliche Aufsichtsarbeiten von 
jeweils 2,5 Zeitstunden Dauer abzule-
gen, und zwar aus verschiedenen Berei-
chen des Lehrgangs. Die abschließende 
mündliche Prüfung besteht aus einem 
Fachgespräch, das sich auf verschiede-
ne Bereiche des Lehrgangs erstreckt 
und im Bereich Rentenberatung auch 
eine fallbezogene Präsentation bein-
halten soll. Sowohl die beiden schrift-
lichen Arbeiten als auch der mündliche 
Prüfungsteil nehmen zu jeweils einem 
Drittel an der Ermittlung der Abschlus-
spunktezahl (= Gesamtnote) teil.

Berufsinteressenten sind sicher neu-
gierig, welche Fachkenntnisse bei der 
Bearbeitung von schriftlichen Leis-
tungsnachweisen erforderlich sind und 
welchen Schwierigkeitsgrad man auf 
dem Weg zur Registrierung als Ren-
tenberater überwinden muss. Es ist 
darum naheliegend, dies durch Veröf-
fentlichung von Leistungsklausuren aus 
abgeschlossenen Lehrgängen zumindest 
anzudeuten.

Es ist vorgesehen, im nächsten 
Heft dieser Zeitschrift die Aufgaben 
zur Klausur II (Rentenansprüche und 
Rentenberechnung) zu veröffentlichen. 
Da es keine Musterlösung gibt, wird 
ein „Lösungsvorschlag“ erst im danach 
folgenden Heft abgedruckt. Folglich 
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können Interessierte in der Zwischen-
zeit selbst eine Lösung erarbeiten. Gute 
Hilfestellung bietet das Fachbuch „Die 
Praxis der gesetzlichen Rente“ von 
Wehowsky/Rihm; Lehrgangsteilneh-
mer erhalten es zu Beginn der drei Un-
terrichtsblöcke.

Anschrift des Verfassers:
Steingaßweg 5
76356 Weingarten

Auszug-Wehowsky-82011.indd   2 5.8.2011   08:12:37


